Ausbildungsvereinbarung/Verbindliche Anmeldung
 
zum Besuch der Zweijährigen Höheren Berufsfachschule (Kaufmännische Assistenten) für 


Zwischen den Lehrkräften der Klasse
und dem/der Schüler/-in _________________________________________________ (Name eintragen)
wird die nachfolgende Vereinbarung getroffen:
Die schulische Berufsausbildung zum/zur Kaufmännischen Assistenten/Assistentin bereitet auf die Berufs- und Arbeitswelt vor. Im Rahmen der Ausbildung wird ein Bündel von Qualifikationen vermittelt, das auf einer breit angelegten beruflichen Basis vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen der privaten Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes eröffnet. Das zentrale Ziel dieser Berufsausbildung ist der Erwerb einer beruflichen Handlungsfähigkeit. Die Erlangung der Fachhochschulreife ist durch Teilnahme am Zusatzunterricht möglich.
[bookmark: _GoBack]Verpflichtender Ausbildungsbestandteil ist ein kaufmännisches Praktikum. Das Praktikum wird im ersten Ausbildungsjahr in den letzten beiden Wochen vor und in den ersten beiden Wochen in den Sommerferien durchgeführt. Abweichende Zeiträume können von der Schulleitung auf Antrag (mit entsprechender Begründung) genehmigt werden. Das Praktikum hat einen Umfang von 240 Arbeitsstunden (30 Arbeitstage à 8 Stunden). Es muss mit einem Abschlusszeugnis beurkundet werden und ist Zulassungskriterium zur Abschlussprüfung. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Berufsausbildung zum/zur Kaufmännischen Assistenten/Assistentin absolvieren, verpflichten sich darüber hinaus, an mehrtägigen Studienfahrten teilzunehmen (z.B. Teamtrainingstage).
Bezahlte Nebentätigkeit ist dem/der Klassenlehrer/-in anzuzeigen und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Schulleitung ausgeführt werden.
Der Unterricht beginnt am 1. Schultag nach den Sommerferien und findet i. d. R. laut Stundenplan von Montag bis Freitag zu den Unterrichtszeiten der Kaufmännischen Schulen des Lahn-Dill-Kreises in Dillenburg statt:
	von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr (mit zwei Pausen von 15 Minuten)
	von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr (mit einer Pause von 15 Minuten)
Geltende Erlasse und Verordnungen, die die Schulform sowie die Schulordnung der Kaufmännischen Schulen des Lahn-Dill-Kreises in Dillenburg betreffen, sind Bestandteil dieser Vereinbarung. Die Schule behält sich das Recht vor, bei grobem Fehlverhalten, insbesondere bei erheblichen disziplinarischen Verstößen, oder bei unentschuldigtem Fehlen im Unterricht pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen nach § 82 des Hessischen Schulgesetzes einzuleiten. Diese können bis zum Ausschluss vom Unterricht und gegebenenfalls bis zum Verweis von den Kaufmännischen Schulen des Lahn-Dill-Kreises in Dillenburg führen. 
Die Erziehungsberechtigen minderjähriger Schüler/-innen und der/die betreffende Schüler/-in erkennen alle die in dieser Ausbildungsvereinbarung genannten Ausführungen mit ihrer Unterschrift an. Der Abschluss dieser Ausbildungsvereinbarung ist gleichzeitig die verbindliche Anmeldung zu dieser Schulform zum kommenden Schuljahr.
Dillenburg, ___________________________
________________________________________			____________________________________
Erziehungsberechtigte/-r					Schüler/-in
